
 

Beratungsvorlage:  der öffentlichen ORW-Sitzung TOP  am      
  der öffentlichen ORE-Sitzung  TOP  am       
  der öffentlichen BA-Sitzung   TOP  am       
  der öffentlichen GR-Sitzung  TOP 7.11  am 23.07.2024 
 
TOP:  
 
Beratung und Wahl der Vertreter und deren Stellvertreter (jeweils m/w/d) in das Kuratorium für den 
Katholischen Kindergarten St. Michael in Stegen 
 
Sachverhalt:  
 
Aufgrund des bestehenden Vertrages zwischen der Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu Stegen und der 
Gemeinde Stegen über den Betrieb und die Förderung des Kath. Kindergartens St. Michael in Stegen vom 
8. Dezember 2003, zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 22. Juni 2023, hat der Gemeinderat - neben 
der Bürgermeisterin oder ein von ihr Beauftragter - zwei Vertreter in das Kuratorium zu entsenden. Für 
jedes Mitglied des Kuratoriums sollte aus Sicht der Verwaltung auch ein Stellvertreter benannt werden, 
damit das vereinbarte Stimmenverhältnis gewahrt bleibt. 
 
Auf der folgenden Seite haben wir auszugsweise den entsprechenden Vertragspassus abgelichtet. 
 
Bislang waren in dem Gremium Herr Möltgen (CDU) und Frau Glißmann (SPD) vertreten. Als persönliche 
Stellvertreter wurden Frau Sonja Ernst (für Herrn Möltgen) und Frau Krogmann (für Frau Glißmann) be-
stellt.  
 
Eine Neubestellung der Vertreter des Gemeinderates ist nicht zwingend vorgeschrieben, erscheint jedoch 
der Verwaltung sinnvoll und wurde in der Vergangenheit auch immer nach jeder regelmäßigen Wahl prakti-
ziert.  
 
Bei der Wahl der Vertreter des Gemeinderates gibt es keine einschlägigen Rechtsvorschriften, jedoch 
sollten aus Sicht der Verwaltung die Vertretung der Gruppierungen im Gemeinderat berücksichtigt werden. 
Es wird deshalb vorgeschlagen, das Verfahren wie bei der Bildung beschließender Ausschüsse (§ 40 
GemO) anzuwenden. Auf die einer vorherigen Beratungsunterlage beigefügte Information des baden-
württembergischen Gemeindetags weisen wir hin. 
 
Die Höchstzahlverteilung nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren  des Gemeinderatsergebnisses 
haben wir an anderer Stelle dieser Beratungsunterlagen bereits abgedruckt.  
 
Der § 40 Abs. 1 der GemO geht davon aus, dass in der Regel Einigkeit unter den im Gemeinderat 
vertretenen Gruppierungen über das Verhältnis der auf die jeweiligen Gruppierungen entfallenden Sitze 
besteht. Findet keine Einigung statt, findet § 40 Abs. 2 GemO i.V.m. § 10 der Durchführungsverordnung 
(DVO) zur GemO Anwendung.  
 
Der Gemeinderat legt auch fest, ob die Vertretung durch bestimmte Stellvertreter oder durch die 
Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Benennung im Wahlvorschlag bzw. des Wahlergebnisses 
wahrgenommen wird. 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Gemeinderat beschließt, dass die Vertretung jeweils durch persönliche Stellvertreter wahrgenommen 
wird. 
 
Der Gemeinderat wählt als Vertreter in das Kuratorium: 
 
......................., als dessen Stellvertreter ............... 
 
......................., als dessen Stellvertreter ............... 
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